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bet SöermirfltdhungSmöglldhfeiten nadhbrücfticf) iit§ Auge
gefaßt werben foil. AIS befonbetS wichtig gilt btefem
ÎBerbanb, baß bte Aufmerffamfett bet ©taatSbehörben,
bet ©labte ufro. auf bie au fparfamet SSauweife gceig»
neten Kottfiruftionen unb 93auftoffe, forote auf bte 33er»

befferungSmöglichfeiten tu ben ©dhaffenSmethoben nach«

brücflidh htngelenft wirb.
©0 Iteßen ftdh nocß olele 23eifpiele beS großen gnter*

effeS für unfere grage anführen. Hßir wollen ßoffeti,
baß unfere Sehörben an btefe wichtige Aufgabe ebenfalls
mit tunlidljer Staffelt herantreten, um btejenigen 9Jiaß=
nahmen au treffen, roeldje nicht nur ben ruinöfen S3er
hältniffen, mte fte heute herrfchen, Abbruch tun, fonbern
auch für bte aüernächfie Sufunft unfere barnieberliegenbe
Sautätigfett ju beleben oermögen, @1 ift aber auch fehr

ju wünfchen, baß ftch unfere Sntereffentengruppen mie

Architeften« unb ÎJaumetfteroerbânbe aufammenfc^lteßen,
um burdj Anträge unb SJtotionen bie 93ef)örben jur
Inangriffnahme ber Söfung ju beftimmen unb ju ani>
mieten. Unfer ^eimatfchuß wirb (jier ebenfalls eine ban£=

bare Aufgabe für bie nädjfte Seit gefunben ßaben.
Sum ©djluffe bürfen mir nicht unerwähnt loffen,

baß bei uns bereits beßörbtidfer* mie prioaterfeits ©tubten
in biefer ©acße gemalt mürben. @0 foil j. S3, bas
fjodjbauamt ber ©tabt Süridh für bte ©rfteüung eines
2BohnquartlerS auf bem alten grtebhofareal in AußetfihI,
anläßlich ber S3auauSfd^reibungen ben Sntereffenten, als
Variante neben ben amtlichen SSorfcfjriften für bie AuS-
führung, Söfungen empfohlen ^aben, welche eine 93er=

bitligung gegenüber ber heutigen teuren 33aumeife ermög*
liefen. SSon ©eiten ber Unterneljmerfcßaft ift aucïj, fo
meit biefe bodf) unerwartete Stage eS möglich machte,
bem Verlangen ber genannten 93e^örbe entgegen gefom=
men warben. S"m S3etfptel ift unS beîannt, baß bie

S3aufirma £>obi & Qennq in Sûridj 6 in 94achachtung
ber angeführten Sfcenbenjen, fldfj SBanbfonfiruftionen für
ftäbtifcfje wie lanbltcße SSer^ältniffe patentieren ließ, bte
eine erhebliche 33ermlnbetung ber S3aufoften geftattet,
ohne baß babei Nachteile fonftruftioer ober ^tjglcriifc^et:
3lrt ju befürchten wären. @S ift feßr ju wünfchen, baß
berartige SSejtrebungen oon ©rfolg begleitet finb unb
bamit ber Allgemeinheit ein großer ®ienft geleistet wirb.

Uerbandcweseit.
©djwetjer. ©etnetbeoetfianö. (üJiitget.) ®er Sen*

traloorfianb hielt oom 6. bis 8. gebruar in 93ern der
faft DoKjählig befudhte ©ißungen ab. 33orerft würben
ein S3erid)t beS ©elretariateS über bie SEätigfett ber S«n=
tratleitung fett leßter ©itjung entgegengenommen, baS

Arbeitsprogramm unb bte S3ubgetS ber #entralfaffe, ber
gemetbltdjen SehrltngSprüfungen unb beS iOereinSorgaitS
pro 1918 angenommen, bie IBorfcßläge für bie SBaßlen
in bie ©pejialîommiffionen für treffe unb für Ärebit=
fragen aufgeftellt unb als iflebaftor beS S3ereinSorganS
„©«hroeijer. ©emerbejeitung" aus 54 ^Bewerbern gewählt:
|jerr ®r. fur. S ä ch in S3afel.

®te ©eroerbegefeßgebung bilbete ^auptgegen«
ftanb biefer Tagungen. ®le S3 unb eSgefetjentwürfe betr.
IBerufSlehre unb S3erufSbitbung unb betr. bie

Arbeit in ben ©emerben würben tn ber £>aupt=
fache nach ben Vorlagen ber ®irettion mit wenigen
Anbetungen angenommen unb fotlen nun an bte im griüh'
jähr ftattßnbenbe ®elegiertenoerfammlung weitergeleitet
werben, um fobann als Vorarbeiten für bie e i b g e n.
©ew'erbegefeßgebung ben VunbeSbeßocben oorge^
legt werben ju fönnen.

®er ron ten ©ewerffdhaften ter ScbenSmilteU unb
SranSportaabeiter eingereichte VunteSgefetsedwurf betr.

bie Arbeit tn ben Väcfereien unb Konbitorelen würbe ju
Rauben beS VoIfSwirtfdhaftSbepartementeS tn bem ©tnne
begutachtet, eS fei auf btefen ©ntmurf nicht etnjutreten,
detmeßt biefe ©efeßeSmaterle in einem allgemeinen
VunbeSgefeß betr. bte Arbeit in ben ©emerben ju regeln,
welche ©efe^gebung beftmögttch geförbert werben fotlte.

®ie (Sittgabe ber fchmeijer. 2Birte=, S3äcEer« unb Äon<
bitoren=S3erbänbe betr. gettrationierung an ben SSunbeS*

rat würbe tnfoweit unterftüßt, als btefen berufen jur
AuSgletdßung ber Umfatjoerlufte ber notwenbige ©emerbc
jufdhlag oon 20 % jugemiefett werben foil.

Sn bejug auf bie Ausführung ber eib g en. Unfall«
oetfidherung würben u. a. bte ißrämlenfähe ber Seht'
linge bisîutiert unb babei gemfinfeht, eS möchte btefe

gtage fo geregelt werben, baß baburdfj bte S ehr lingS*

haltung nicht oerßinbert werbe.

fiant onal=banbnertfeher SOngntrmelfter »eröanb.
(©Ingef.) Unter bem SBorfiße beS Çerrn ©aprej, SlBag*

nermeifier in Su"i' tagten Sonntag ben 10. bteS bte

Scannen beS bünbnerifdßen SöagnergewerbeS in ©h"ï S"*
©rünbung eines fantonal bünbnerifchen aBagnermetfter«
löerbanbeS. ®ie IBerfammtung war nicht fo jahlreich
befudßt, wie hätte erwartet werben fönnen; auS einigen
®alfd)aften waren fchriftliche SuftimmungSerflärungen für
bie ©rünbung eingegangen.

®te im Sntwurfe oorltegenben Statuten würben burdp
beraten unb befdhloffen, biefelben nodß allen SalfdhaftS«
feflionen jur endgültigen S3ernehmlaffung jujufteüen; auch

bie Söagnermeifter, wclcße einer ©eîtion nicfjt angehören,
werben nodß jur S3eratung jugejogen.

©infiimtnig würbe h^^auf bte ©rünbung eines fan*
tonaUbünbnerifchen SBagnermetfter^erbanbeS befdßloffen
unb im ißrtnjipe bte oortiegenben ©tatuten als foldhe

anerfannt. ®ie SBahl beS SßorftanbeS :c, würbe auf
etne anfangs SUätj 1918 ftattßnbenbe S3etfammlung uer^
fdjoben, ju ber fobann löcfentofer S3efudj erwartet wirb,
©in ißreiStartf wirb bis ju biefer jweiten SSetfammlung
oon ben ©eftionen ebenfaüS oorberaten werben, fo baß
ein füldjer bann gletdhjeitig in Kraft ertlärt werben ïann
mit ber befinltioen Annahme ber S3erbanbS»©tatuten.

®ie9)iitgliebf^aftbeimfantonal bftnbnerifchen@dhmteb*
unb 2Bagnermetfiet'33erbanb wirb beibehalten werben,
wte auch burdß bicfelbe, beim fchmetjerifchen S3erbanbe.

Sn ber allgemeinen Umfrage würbe noch befdhloffen,
an jufteßenbe ©teile etne ©Ingabe ju richten um 93er«

abfolgung einer S«foß=S3rotfarte für bie 9Bagnet; man
hielt eS für burcßauS richtig, baß, wenn bie ©dßretner,
^»oljbteger, Sfteifaufjteßer :c. etne S"fah SJrotfarte als
„©chwerarbeiter" erhalten, fo boef) ber Sffiagner ebenfalls
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der Verwirklichungsmöglichketten nachdrücklich ins Auge
gefaßt werden soll. Als besonders wichtig gilt diesem

Verband, daß die Aufmerksamkeit der Staatsbehörden,
der Slädte usw. aus die M sparsamer Bauweise geetg-
neten Konstruktionen und Baustoffe, sowie auf die Ver-
besserungsmöglichkeiten in den Schaffensmethoden nach-
drücklich hingelenkt wird.

So ließen sich noch viele Beispiele des großen Inter-
esses für unsere Frage anführen. Wir wollen hoffen,
daß unsere Behörden an diese wichtige Aufgabe ebenfalls
mit tunlicher Raschheit herantreten, um diejenigen Maß-
nahmen zu treffen, welche nicht nur den ruinösen Ver-
Hältnissen, wie sie heute herrschen, Abbruch tun, sondern
auch für die allernächste Zukunft unsere darniederliegende
Bautätigkeit zu beleben vermögen. Es ist aber auch sehr

zu wünschen, daß sich unsere Intereffentengruppen wie
Architekten- und Baumeifteroerbände zusammenschließen,
um durch Anträge und Motionen die Behörden zur
Inangriffnahme der Lösung zu bestimmen und zu ani-
mieren. Unser Heimatschutz wird hier ebenfalls eine dank-
bare Aufgabe für die nächste Zeit gefunden haben.

Zum Schlüsse dürfen wir nicht unerwähnt lassen,
daß bei uns bereits behördlicher- wie privaterseits Studien
in dieser Sache gemacht wurden. So soll z. B. das
Hochbauamt der Stadt Zürich für die Erstellung eines
Wohnquartiers auf dem alten Friedhofareal in Außersihl,
anläßlich der Bauausschreibungen den Interessenten, als
Variante neben den amtlichen Vorschriften für die Aus-
führung, Lösungen empfohlen haben, welche eine Ver-
billigung gegenüber der heutigen teuren Bauweise ermög-
lichen. Von Seiten der Unternehmerschaft ist auch, so

weit diese doch unerwartete Frage es möglich machte,
dem Verlangen der genannten Behörde entgegen gekom-
men worden. Zum Betspiel ist uns bekannt, daß die

Baufirma Hobi Ä Jenny in Zürich 6 in Nachachtung
der angeführten Tendenzen, sich Wandkonstruktionen für
städtische wie ländliche Verhältnisse patentieren ließ, die
eine erhebliche Verminderung der Baukosten gestattet,
ohne daß dabei Nachteile konstruktiver oder hygienischer
Art zu befürchten wären. Es ist sehr zu wünschen, daß
derartige Bestrebungen von Erfolg begleitet sind und
damit der Allgemeinheit ein großer Dienst geleistet wird.

ilîlbsnSîMîî».
Schweizer. Gewerbeverband. (Mitget.) Der Zen-

tralvorstand hielt vom 6. bis 8. Februar in Bern vier
fast vollzählig besuchte Sitzungen ab. Vorerst wurden
ein Bericht des Sekretariates über die Tätigkeit der Zen-
lralleitung seit letzter Sitzung entgegengenommen, das
Arbeitsprogramm und die Budgets der Zentralkasse, der
gewerblichen Lehrlingsprüsungen und des Vereinsorgans
pro 1918 angenommen, die Vorschläge für die Wahlen
in die Tpezialkommissionen für Presse und für Kredit-
fragen aufgestellt und als Redaktor des Vereinsorgans
„Schweizer. Gewerbezettung" aus 54 Bewerbern gewählt:
Herr Dr. jur. Zäch in Basel.

Die Gewerbegesetzgebung bildete Hauptgegen-
stand dieser Tagungen. Die Bundesgesetzentwürfe betr.

Berufslehre und Berufsbildung und betr. die

Arbeit in den Gewerben wurden in der Haupt-
sache nach den Vorlagen der Direktion mit wenigen
Änderungen angenommen und sollen nun an die im Früh-
jähr stattfindende Delegiertenversammlung wettergeleitet
werden, um sodann als Vorarbeiten für die eid g en.
Gewerbegesetzgebung den Bundesbehörden vorge-
legt werden zu können.

Der ron den Gewerlschastzn der Libensmilkl- und
Transportarbeiter eingne'chte Bundeigesetzentwurf betr.

die Arbeit in den Bäckereien und Konditoreien wurde zu

Handen des Volkswirtschaftsdepartementes in dem Sinne
begutachtet, es sei auf diesen Entwurf nicht einzutreten,
vielmehr diese Gesetzesmaterte in einem allgemeinen
Bundesgesetz betr. die Arbeit in den Gewerben zu regeln,
welche Gesetzgebung bestmöglich gefördert werden sollte.

Die Eingabe der schweizer. Wirte-, Bäcker- und Kon-
ditoren-Verbände betr. Fettrationierung an den Bundes-
rat wurde insoweit unterstützt, als diesen Berufen zur
Ausgleichung der Umsatzverluste der notwendige Gewerbe-

Zuschlag von 20°/g zugewiesen werden soll.

In bezug auf die Ausführung der eidg en. Unfall-
Versicherung wurden u. a. die Prämiensätze der Lehr-
linge diskutiert und dabei gewünscht, es möchte diese

Frage so geregelt werden, daß dadurch die Lehrlings-
Haltung nicht verhindert werde.

Kant onal - bündnerischer Wagnermeister Verband.
(Eiliges.) Unter dem Vorsitze des Herrn Caprez, Wag-
nermeister in Zuoz, tagten Sonntag den 19. dies die

Mannen des bündnerischen Wagnergewerbes in Chur zur
Gründung eines kantonal bündnerischen Wagnermetfter-
Verbandes. Die Versammlung war nicht so zahlreich
besucht, wie hätte erwartet werden können; aus einigen
Talschaften waren schriftliche Zustimmungserklärungen für
die Gründung eingegangen.

Die im Entwürfe vorliegenden Statuten wurden durch-
beraten und beschlossen, dieselben noch allen Talschafts-
seklionen zur endgültigen Vernehmlassung zuzustellen; auch

die Wagnermeister, welche einer Sektion nicht angehören,
werden noch zur Beratung zugezogen.

Einstimmig wurde hierauf die Gründung eines kan-

tonal-bündnerischen Wagnermeister-Verbandes beschlossen

und im Prinzipe die vorliegenden Statuten als solche

anerkannt. Die Wahl des Vorstandes «c. wurde auf
eine anfangs März 1918 stattfindende Versammlung ver-
schoben, zu der sodann lückenloser Besuch erwartet wird.
Ein Pretstarif wird bis zu dieser zweiten Versammlung
von den Sektionen ebenfalls vorberaten werden, so daß
ein solcher dann gleichzeitig in Kraft erklärt werden kann

mit der definitiven Annahme der Verbands-Statuten.
Die Mitgliedschaft beim kantonal bündnerischen Schmied-

und Wagnermeister-Verband wird beibehalten werden,
wie auch durch dieselbe, beim schweizerischen Verbände.

In der allgemeinen Umfrage wurde noch beschlossen,

an zustehende Stelle ein« Eingabe zu richten um Ver-
abfolgung einer Zusatz-Brotkarte für die Wagner; man
hielt es für durchaus richtig, daß, wenn die Schreiner,
Holzbieger, Retfaufzieher :c. eine Zusatz-Brotkarte als
„Schwerarbeiter" erhalten, so doch der Wagner ebenfalls

VmWß îZkàà iì.-KW>
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berechtigt fein füllte, 3ufafefarte ju begehen. ®aß ber
SBagner „Çoljbieger» unb iReifaufsleher tHrbeiten" auch

beforgen muß, roirb niemanb In 2lbrebe ftellen roollen.

®aß ber SBagner fobann fdjroerere Slrbeiten al8 ber

©greinet ju »errieten hat, fteht ebenfalls außer allem

8»elfel.
©obann gab ber ebenfalls jur 93etfammlung an«

roefenbe fantonale ©eroerbefeEretäc Wagas noch orten«

tterenbe Wtitteilungen unb SXuffchtuffe über bte ©ntroürfe
Sunt Eantonalbünbnerifchen 8ehrltng8= unb ©ubmiffion8*
gefefce. ßum erften ©ntrourfe, ber nunmehr ber 5Re

gterung eingegeben ift, wirb befrljloffen, sur näcEjfien

©i^ung bte für bte SBagnermetfier nötige „Werorbnung
Sum ©efefce" ootsuberelten.

Kantonal' bünberifd}e8 ©eroerbefeEretariat.

J1u$$telluns$we$e».
©throeijetifdje $8erEö»n&au8fteI(un0. 3fm 33orirag8<

faale be8 KunjigeroerbemufeumS Rurich fanb unter bem

95orfih »on ©tabtrat Kern bie ©rünbung ber
©enöffenfthaftber©chroeiserifchen28ertbunb
auäftellung Sürich 1918 ftatt. ®le Drganifation
tourbe mit bem ©hïenprâfibium be8 £etrn töunbeS«

rates ®r. g. ©alonber, WegterungSrat ®r. Sflouffon
unb ©tabtpräjibeni Wägeli unb ben »ergebenen
Komitees genehmigt, ®ireEtor 21. 2lltherr begrüßte
bie 23erfammlung im Wanten be8 ©cijroetserifchen SBerE»

bunbe8 unb als ^räftbent be§ DrganifationSEomiteeS.
©tabtrat Kern legte al8 Wräftbent be8 ©efcpftSauSfchuffeS
ben bereinigten gtnansierungSplan oor, ber genehmigt
tourbe.

Sdjweijet SRuftetmeffe »afel 1918. ®le Slnmel«

bungen für bte stoelte ©chroetser SUuftermeffe in S3afel

finb über ©warten sahkeich eingegangen. Scots ber

enormen WohfiofffchrolerigEeiten unb ber in einigen 3n*
bufiriestoeigen beftehenben überreichen 2lbfahgelegenhetten

ift ba8 lehUöhtige Wefultat Übertritten roorbén. ®ie
î:eilnehmetsahl beträgt toieber runb 1000. @8 finb auch

ton fehr oiele ©infäufer aus bem Qn= unb 2ta8lanbe

angemelbet.

Uerscbiedeitej.
Hrbeit i* ®e» gafitlle»». (t8unbe8rat8befd)luß oom

1. Februar 1918 belreffenb Qnfrafttreten ber 2lrt. 30—35
[©tnigungëfieHen] beS S3unbe8gefehe8 oom 18.3uni 1914).
®ie ton ten GünifurgäflcFen hatibelnten 2UI. 30—35

beë SBunbeëgefefseë oom 18. Quni 1914 betr. bie 2lrbeit
in ben gabriEen treten am 1. 2lpnl 1918 in Kraft :

2lrt. 1. ®te KantonSregterungen finb ermächtigt, auf
bem SSerorbnungSroege btejenigen 33orf«hriften su erlaffen,
bie etforberlidh finb, urn bte in ben 2lrt. 30—35 be8

SunbeSgefetjeä oom 18. guni 1914 betr. bie 2lrbeit in
ben gabriEen oorgefehenen Eantonalen ©Inigungëftetlen
auf ben 1. 2(ptil 1918, al§ ^ellpunEt be8 SfnErafttretenS
ber genannten 2(rtiEel, etnsuführen.

2lrt. 2. ®le S3efugniffe ber ©intgungëftellen finb oon
ben Kantonen auf ©cunb oon 2lrt. 35 beë ermähnten
23unbe8gefehe8 auf betriebe, bte nicht Gabrilen finb, auë»
subehnen, toetin unb foroelt hierfür ein 93ebürfnt8 oor«
hauben ift.

Ü6er bie 3lmoenbung ber im oorftehenben Slbfat) ent»
haltenen 9Sorf<hrift entleibet bie Kantonëregierung.

®aë fchmeiserifdhe Solfêroirtfchaftèbepartement ift er»
mädfjtigt, oon Kantonen SJlafjnahmen im ©inne oon 2lb«

fats 1 ju oerlangen, roenn bie Sßerhältniffe e8 erforbetn.
2lrt. 3, ®te S3orlagen betr. bte Drganifation ber

Eantonalen ©InigungëfieHen ftnb bem fcfjroets. 23olf3roirt=
fchaftSbepartement bi8 fpäteftenS ben 10. SUlärs 1918
Sur prooiforifchen ©enehtnigung einzureichen.

2(rt, 4. ®er gegenmärtige SBefAIuß tritt am 1. gebr.
1918 in Kraft.

®a8 fchmeiser. SBolfëroirtfchaftëbepartement ift mit
beffen SßoKsuge beauftragt.

f Kawi«fe0«rmetfter ^ofeph ©Ifener tu SJtenjtnße#
(8ug) ftarb am 2. gebruar im 2llter oon 63 fahren.

ïorfanôbentung im Kanton gürtd). ®a8 ©aSmerE
2Btntecthur hat im grgenhaufer Wtet einige größere Sanb»
parseüen ermorben unb roirb bort roie im $fäffiEoner
Wtet im gtühfahr mit ber mechanifdjen ®orfau8beutung
beginnen.

»ranboetfichernnß nnb SanEofte». ®te außeror«
bentllche Steigerung ber SBauEofien hat sur golge, baß
bte heutigen ©ebäubefchatjungen unb bte barauf berechnete
©ntfd&äbigung ootlfiänbig ungenügenb ftnb, um einem
taranbgefchäbigten ben Sßieberaufbau fetne8 ©ebäubeS
SU ermöglichen. 2lnberfelt8 hätte eine aUgemetne §öher»
roertung ber ©ebäube unangenehme Konfequensen für
bte SBefteuerung, bte ©rbabßnbungen ufro. ißerfchiebene
Kantone, fo 2largau, haben nun bie ©chroterigEetten in
ber SDBetfe gelöft, baß fie âufahoerfidherungen geftatten.
®ie ©ntfdhäbigung roirb aber nur besagt, roenn ba8 ab»
gebrannte ©ebäube roteber aufgebaut roirb.

fpatïett» »nb ahaht«gabriï Ontttlahn. ®tefe8
I Utihrttchn en farm coxaulfidhtKch für ba8 ©efdhäftijahr
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berechtigt sein sollte, Zusatzkarte zu beziehen. Daß der

Wagner „Holzbieger- und Reifaufzteher-Arbeiten" auch

besorgen muß, wird niemand in Abrede stellen wollen.
Daß der Wagner sodann schwerere Arbeiten als der

Schreiner zu verrichten hat, steht ebenfalls außer allem

Zweifel.
Sodann gab der ebenfalls zur Versammlung an-

wesende kantonale Gewerbesekretär Ragaz noch orten-
tterende Mitteilungen und Aufschlüsse über die Entwürfe
zum kantonal-bündnerischen Lehrlings- und Submissions-
gesetze. Zum ersten Entwürfe, der nunmehr der Re-

gterung eingegeben ist, wird beschlossen, zur nächsten
Sitzung die für die Wagnermeister nötige „Verordnung
zum Gesetze" vorzubereiten.

Kantonal- bünderisches Gewerbesekretariat.

HuîîtelIungîMîe».
Schweizerische Werkbundausstellung. Im Vortrags-

saale des Kunstgewerbemuseums Zürich fand unter dem

Vorsitz von Ttadtrat H. Kern die Gründung der
Genossenschaft der Schweizerischen Werkbund-
ausstellung Zürich 1918 statt. Die Organisation
wurde mit dem Ehrenpräsidium des Herrn Bundes-
rates Dr. F. Ca londer. Regterungsrat Dr. Mousson
und Stadtpräsident Nägeli und den verschiedenen
Komitees genehmigt. Direktor A. Alt Herr begrüßte
die Versammlung im Namen des Schweizerischen Werk-
bundes und als Präsident des Organisationskomitees.
Stadtrat Kern legte als Präsident des Geschäftsausschusses
den bereinigten Finanzierungsplan vor, der genehmigt
wurde.

Schweizer Mustermesse Basel 1918. Die Anmel-
düngen für die zweite Schweizer Mustermesse in Basel
sind über Erwarten zahlreich eingegangen. Trotz der

enormen Rohstoffschwterigkeiten und der in einigen In-
dustrtezweigen bestehenden überreichen Absatzgelegenhetten

ist das letztjährige Resultat überschritten worden. Die
Tetlnehmerzahl beträgt wieder rund 1000. Es sind auch

schon sehr viele Einkäufer aus dem In- und Auslande

angemeldet.

limcdleaene;.
Arbeit i« de» Fabriken. (Bundesratsbeschluß vom

1. Februar 1918 betreffend Inkrafttreten der Art. 30—35
sEtnigungêstellens des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914).
Tie ron den S insurgé stellen handelnden Alt. 30-35

des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914 betr. die Arbeit
in den Fabriken treten am 1. April 1918 in Kraft:

Art. 1. Die Kantonsregierungen sind ermächtigt, auf
dem Verordnungswege diejenigen Vorschriften zu erlösten,
die erforderlich sind, um die in den Art. 30—35 des
Bundesgesetzes vom 18. Juni 1914 betr. die Arbeit in
den Fabriken vorgesehenen kantonalen Etnigungsstellen
auf den 1. April 1918, als Zeitpunkt des Inkrafttretens
der genannten Artikel, einzuführen.

Art. 2. Die Befugnisse der Einigungsstellen sind von
den Kantonen auf Grund von Art. 35 des erwähnten
Bundesgesetzes auf Betriebe, die nicht Fabriken sind, aus-
zudehnen, wenn und soweit hierfür ein Bedürfnis vor-
Handen ist.

über die Anwendung der im vorstehenden Absatz ent-
haltenen Vorschrift entscheidet die Kantonsregierung.

Das schweizerische Volkswirtschaftsdepartement ist er-
mächtigt, von Kantonen Maßnahmen im Sinne von Ab-
satz 1 zu verlangen, wenn die Verhältnisse es erfordern.

Art. 3. Die Vorlagen betr. die Organisation der
kantonalen Etnigungsstellen sind dem schweiz. Volkswirt-
schaftsdepartement bis spätestens den 10. März 1918
zur provisorischen Genehmigung einzureichen.

Art. 4. Der gegenwärtige Beschluß tritt am 1. Febr.
1918 in Kraft.

Das schweizer. Volkswirtschaftsdepartement ist mit
dessen Vollzuge beauftragt.

-s- Kaminfegermeister Joseph Elsener in Menzinge«
(Zug) starb am 2. Februar im Alter von 63 Jahren.

Torfausbeutung im Kanton Zürich. Das Gaswerk
Wtnterthur hat im Jrgenhauser Riet einige größere Land-
Parzellen erworben und wird dort wie im Pfäffikoner
Riet im Frühjahr mit der mechanischen Torfausbeutung
beginnen.

Brandversichernng nnd Bankoste«. Die außeror-
dentliche Steigerung der Baukosten hat zur Folge, daß
die heutigen Gebäudeschatzungen und die darauf berechnete
Entschädigung vollständig ungenügend sind, um einem
Brandgeschädigten den Wiederaufbau seines Gebäudes
zu ermöglichen. Anderseits hätte eine allgemeine Höher-
Wertung der Gebäude unangenehme Konsequenzen für
die Besteuerung, die Erbabfindungen usw. Verschiedene
Kantone, so Aargau, haben nun die Schwierigkeiten in
der Weise gelöst, daß sie Zusatzversicherungen gestatten.
Die Entschädigung wird aber nur bezahlt, wenn das ab-
gebrannte Gebäude wieder aufgebaut wird.

Parkett- n«d Chalet-Fabrik Jnterlaken. Tiefes
I unkrnkhnen kar.n voraussichtlich für das Geschäftsjahr
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